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Fv-eisl-el Tungsbesche id
für 2015 bis 2017 zur

Körperschaftsteuer

und Gewerbesteuer

Feststellung

Art der Feststellung
Der Bescheid ergeht'nach § 164 Abs. l AO unter dem Vorbehalt der Nachprufung.

Feststellung
Umfang der Steuerbegiinstlgyns
Die Korperschaft ist nach § 5 Abs. l Nr. ? KStG von der_Korperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich 'und unmittelbar steuerbegünstigten
mi'ldtätigen und gemeinnützigen Zwecken 1m Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

Die Körperschaft unterhalt einen (einheitlichen) steuerpfljchtigen wirtschaftlichen^ Geschäfts;
betrieb'. Für diesen ergibt sich^unter Berücksjchtigung^der Besteuerungsgrenze nach § 64 Abs. 3 AO
bzw. der Freibeträge nach § 24 KStG und § 11 hbs~. l'Satz 3 GewStG Re:ine Körperschaftsteuer und
keine Gewerbesteuer.
Etwa geleistete Vorauszahlungen werden gesondert abgerechnet.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert m11dtät1ge Zwecke.

Sie fördert außerdem folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Religion
- Förderung der Jugendhilfe
- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
- För'derung der Entwicklungszusammenarbei't

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz l Nr. 2, 4, 7 und 15 AO.

Hinweise zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zywendungsbestatigungen für Spenden:
Die Körperschaft ist' berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für d1ese_Zwecke zugewendet
werden,' Zuwendungsbestätigungen nach' amtlich vorgeschriebenem "Vordruck (§ 50 Abs. I EStDV)
auszustellen.
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steyerlicher Zuwendungsbestatigyngen stehen 1m Internet
unter https://www.formu1are-bf1nv.de als ausfüllbare Formulare'zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbejtrage dürfen nur ausgestellte werden,
wenn das" Datum des Freistellüngsbescheiäes nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuwendunpsbestati'gungen und fehl verwendeten Zuwendyngen
Wer vorsätzlich oder grob fafirlässig eine unrichtige Zuwendungsbestättgung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwenäungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstigten Zwecken verwendete werden,^ haftet fur_cMe entgangene Steuer. "Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Korperschaftsteyer_im't 30.%, die entgangene Gewerbesteyer pauschal
m1t'l5~% der Zuwendung angesetzt (§'lob Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG: §'9 Nr. 5 GewStG).
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Hinweise zum Kapitalertrapsteuerabzug
Bei Kapitaterträgen, die 61s^zum,31.12.2022_zuf1ießen, reicht_für ^die Abstandnahme^ vom Kapital;
ertrag'steuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz l Nr. 3 und Abs. 10 Satz l'Nr. 3
EStG/die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses
Bescheides aus.
Das Gleiche gilt bis zum o. a^ ^Zeitpunkt für die Erstattung von .Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz l Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder'Finanzd1enst1e1stungs-
Institut.

Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
Geschäftsführung abhängt, dje der Nachprufung durch _das Finanzamt -_ ggf. 1m Rahmen .einer
Außenprüfung, - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßi'ge Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbencht. Vermögensübersi'cht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
RücRlagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

Erläuterungen
Bei Bedarf kann eine Abschrift dieses Freisteltungsbescheides beim Finanzamt Mosbach angefordert
werden.

Dieser Freistellungsbescheid ist ein Originaldokument. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Er
dient als Nachwei's'der Geme1nnütz1gke1t bei anderen Behörden und Einrichtungen (z.B. BanRen wegen
der Befreiung von_ der Kapitalertragsteyer, ^Beantragyng von Zuschussen, Nachweis gegenüber
Dachyerbänden). Fertigen ' Sie 1m Bedar'fsfall Kopien. Im Falle^ eines personellen
Zuständigkeitswechsels 1n der Körperschaft ist dieser Bescheid an die Nachfolger zu überg.eben.
Es wird darauf hingewiesen, dass Dyrchschnften der ausgestellten Zuwendungsbestatigungen aufzube-
wahren sind (§ 50 Abs. 4 der EStDV). Die Aufbewahrungsfrist beträgt grundsätzlich zehn Jahre.

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltyng und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner 1n Dafenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen -Informat1onsschre1beh der Finanzverwaltung. Dieses
Informati'onsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Hnanzamt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwattungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezei'chneten Finanzamt oder bei (ler angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschn'ft
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch^ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwältun^sakt ändert oder
ersetzt, ' gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem' Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegyng eines Einspruchs beträgt e1nen_Monat;
Sie beginnt mit Ablauf "des Tages, an dem Ihnen'dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgäbe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt/es sei denn, dass der Bescheid, zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

i— weitere Informationen —-—-
Öffnungszeiten:

www.fa-mosbach.de oder teLAnfr. 06261/807-0

Nahverkehrsanbi'ndung:
Stadtbus Franz-Roser-Platz


